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Ehepaar durfte Umzug  
als Kosten geltend machen
Umzugskosten können beruflich veranlasst 
sein, wenn der Umzug zu einer wesentli-
chen Erleichterung der Arbeitsbedingungen 
führt. In Zeiten von zunehmendem Homeof-
fice kann auch der Wechsel in eine neue 
Immobilie mit jeweils einem Arbeitszimmer 
für die beiden Ehepartner zur beruflichen 
Sphäre der Arbeitnehmer gehören. So hat 
es die Rechtsprechung entschieden. Im Co-
rona-Jahr 2020 bezog ein Ehepaar eine 
neue Wohnung. Das alte Objekt hatte nur 
über 65  Quadratmeter verfügt, das neue 
Objekt war 110  Quadratmeter groß und bot 
jedem Partner ein eigenes Arbeitszimmer. 
Das schien den Betroffenen in der Zeit des 
weitreichenden Homeoffice als eine deutli-
che Verbesserung ihres beruflichen Alltags. 
Deswegen machten sie den Umzug als Wer-
bungskosten geltend. Das Finanzamt hielt 
diese Begründung nicht für ausreichend 
und erkannte die Steuererklärung in die-
sem Punkt nicht an. Das Finanzgericht 
Hamburg entschied: Erst der Umzug habe 
eine ungestörte Ausübung der nichtselb-
ständigen Tätigkeit der Eheleute ermög-
licht. Vor Corona hätten sich beide zur Be-
rufsausübung in den Räumen ihrer Arbeit-
geber aufhalten können, das sei nicht mehr 
möglich gewesen. Deswegen leuchte es 
ein, dass die Partner in eine Wohnung mit 
zwei Arbeitszimmern wechseln. Dass der 
Weg in die Firma dadurch nicht verkürzt 
worden sei – ein sehr häufiger Grund bei 
der Anerkennung von Werbungskosten – 
sei hier nicht ausschlaggebend.
Finanzgericht Hamburg
Urteil vom 23. 02. 2023
Az.: 5 K 190/22

Geleerte Mülltonnen 
müssen nicht sofort zurück

Es versteht sich von selbst, dass Müllt
onnen und -container nach deren Leerung 
nicht allzu lange im Wege stehen sollten. 
Das kann zu Störungen für Passanten und 
zu Unfällen führen. Doch ein Vermieter 
muss die Tonnen im Regelfall nicht unver-
züglich auf ihren Stellplatz zurückbringen. 
Ein Autobesitzer verklagte den Eigentümer 
eines Mietshauses auf Schadenersatz in 
Höhe von knapp 9.000  Euro. Er war der Mei-

nung, der Beklagte habe seinen Müllcontai-
ner ohne Not auf der Straße stehen lassen, 
wodurch es nach einem starken Windstoß 
zu Schäden an seinem Fahrzeug gekommen 
sei. Der Tag sei sehr stürmisch gewesen, 
deswegen hätte der Vermieter rascher re-
agieren müssen, um solch ein Ereignis zu 
vermeiden. Es handle sich hier um eine Ver-
letzung der Verkehrssicherungspflicht. Das 
Landgericht Darmstadt entschied in diesem 
Fall: Ein Gebäude einschließlich seiner Au-
ßenanlagen muss so unterhalten werden, 
dass es ohne Gefährdung anderer den orts-
üblichen Witterungsverhältnissen standhal-
ten kann. Dazu gehöre es auch, dass die 
Pedalbremsen bei einem Müllcontainer fest-
gestellt werden. Der Beklagte habe davon 
ausgehen dürfen, dass das beauftragte Ent-
sorgungsunternehmen dafür sorgt. Eine Ver-
pflichtung, immer sofort zum Rücktransport 
in die Garage zur Stelle zu sein, existiere im 
konkreten Fall nicht, zumal die Wetterlage 
auch nicht eindeutig geklärt war.
Landgericht Darmstadt
Urteil vom 23. 06. 2023
Az.: 19a O 23/23

Befristete Übertragung  
der Einkunftsquelle

Die zeitlich befristete Übertragung der Ein-
nahmen aus Vermietung und Verpachtung 
an minderjährige Kinder auf dem Wege des 
Nießbrauchs stellt keinen Missbrauch dar, 
wenn daraus keine weiteren steuerlichen 
Vorteile außer der Verlagerung der Ein-
kunftsquelle entstehen. So urteilte die 

höchste finanzgerichtliche Instanz in 
Deutschland. Ein Elternpaar erwarb ein be-
bautes Gewerbegrundstück, das zum Teil 
an eine GmbH vermietet war. Später ver-
mieteten sie das gesamte Grundstück an 
die GmbH. In der Folgezeit räumten die 
Eltern ihren minderjährigen Kindern den 
unentgeltlichen Nießbrauch an den Ein
nahmen aus dem Grundstück für die Dauer 
des Mietverhältnisses ein. Doch das 
Finanzamt rechnete die Einnahmen weiter-
hin den Eltern zu. Eine gesonderte Fest
stellung der Einkünfte zu Gunsten der neu 
gegründeten Nießbrauchsgemeinschaft 
wurde abgelehnt. Der Bundesfinanzhof ent-
schied in seinem Urteil, dass die Voraus-
setzungen für die Übertragung des Nieß-
brauchs gegeben seien. Von einem Miss-
brauch könne bei dieser Lösung keine Rede 
sein, da hier kein gesetzlich nicht vor
gesehener Steuervorteil entstanden sei. 
Die steuerliche Einkunftsquelle sei ledig-
lich ohne weitere fiskalische Konsequenzen 
übertragen worden.
Bundesfinanzhof
Urteil vom 20. 06. 2023
Az.: IX R 8/22

Kleine Windkraftanlagen 
sind privilegierte Vorhaben

Es gibt nicht nur riesige Windräder, sondern 
auch sogenannte Kleinwindanlagen mit 
deutlich geringerer Höhe. Ein Eigentümer 
wollte auf seinem im Außenbereich liegen-
den Grundstück vier solcher Anlagen mit 
einer Gesamthöhe von jeweils 6,5  Metern 
errichten. Der dabei entstehende Strom 
sollte nicht ins Netz eingespeist, sondern 
selbst verbraucht werden – und zwar für 
einen ökologisch ausgerichteten Imkerei
betrieb. Genau das führte dazu, dass die 
Behörden nicht mehr von einem baurecht-
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lich privilegierten Vorhaben ausgehen woll-
ten. Davon könne man nur sprechen, wenn 
die erzeugte Energie der öffentlichen Ver-
sorgung diene. Die Verwaltungsrichter sa-
hen das nicht so, weil der Sinn der Privile-
gierung die Förderung der Windenergie als 
Beitrag zum Klimaschutz sei. Das sahen 
sie im konkreten Fall als gegeben an. 
Verwaltungsgericht Koblenz
Urteil vom 27. 02. 2023
Az.: 1 K 604/22
Quelle: LBS Infodienst Recht & Steuern

Steuerermäßigung für 
 haushaltsnahe Dienste

Mieter können auch dann eine Steuer-
ermäßigung für haushaltsnahe Dienst-
leistungen und Handwerkerleistungen gel-
tend machen, wenn sie die Verträge nicht 
selbst abgeschlossen haben. Vielmehr ge-
nügt es im Normalfall, dass ihnen die Leis-
tungen zu Gute kamen und sie sich aus 
 einer Nebenkosten- oder Hausgeldabrech-
nung er geben. Ein Ehepaar beantragte 
bei der Einkommensteuererklärung eine 
Steuer ermäßigung für verschiedene 
Leistun gen, die sie als Nebenkosten für 
ihre gemietete Eigentumswohnung bezahl-
ten. Es handelte sich dabei um Arbeiten 
wie die Reinigung des Treppenhauses, 
Schneeräumen, Gartenpfl ege und die Funk-
tionsprüfung der Rauchwarnmelder, die von 
Unternehmen oder anderen Mitbewohnern 
erledigt wurden. Das Finanzamt lehnte den 
Antrag ab, da das Ehepaar die geforderten 
Rechnungen nicht vorgelegt hatte. Nach-
dem ihre Klage beim Finanzgericht in erster 
Instanz abgewiesen wurde, war ihre Revi-
sion beim Bundes fi nanzhof erfolgreich.
Laut dem Urteil lagen haushaltsnahe 
Dienstleistungen vor, deren Lohnanteile 
steuermindernd geltend gemacht werden 
können. Es spiele keine Rolle, dass das 
Ehepaar die entsprechenden Verträge nicht 
selbst geschlossen hatte, da ihnen die 
Leistungen zu Gute kamen. Im Normalfall 
genüge es, dass Mieter eine Nebenkosten-
abrechnung des Vermieters oder die Haus-
geldabrechnung der Eigentümergemein-
schaft vorlegen. Daraus müsse sich aller-
dings der wesent liche Inhalt der entspre-
chenden Rechnungen ergeben. Sei dies 
nicht der Fall, müsse das Finanzamt der 
Mietpartei die Gelegenheit geben, bei ihrem 
Vermieter die Rechnungen und Zahlungs-
nachweise oder eine Bescheinigung ent-
sprechend einem Muster des Bundes-
fi nanzministeriums zu beschaffen. Vermie-
ter seien verpfl ichtet, diese Unter lagen zur 
Verfügung zu stellen. Auch Dienst leistungen 

durch Mitbewohner könnten geltend 
gemach t werden, sofern detaillierte Rech-
nungen vorgelegt werden und die Zahlunge n 
unbar erfolgten.
Bundesfi nanzhof
Urteil vom 20. 04. 2023
Az.: VI R 24/20
Quelle: Wüstenrot & Württembergische AG

Aufklärungspfl icht bei 
 Sanierungen in der WEG

Verkäufer von Immobilien müssen Kaufi nte-
ressenten aufklären, wenn erhebliche 
Sanie rungen anstehen. Dies gilt unter Um-
ständen auch dann, wenn sie den Interes-
senten Unterlagen zur Verfügung stellen, 
aus denen sie dies entnehmen können. Im 
entschiedenen Fall hatte die Verkäuferin 
mehrerer Einheiten eines größeren Gebäu-
dekomplexes nicht darüber aufgeklärt, 
dass in einer zwei Jahre zurückliegenden 
Eigentümerversammlung über anstehende 
Sanierungen mit einem hohen Aufwand ver-
handelt wurde. Ein entsprechender Be-
schluss wurde jedoch erst nach dem Verkauf 
der Einheiten getroffen. Da keine ausrei-
chende Instandhaltungsrücklage vorhanden 
war, mussten die Eigentümer hohe Sonder-
umlagen aufbringen. Die Käuferin verklagte 
daraufhin die Verkäuferin auf Schadenser-
satz, da sie die Einheiten bei Kenntnis des 
Sachverhalts nicht gekauft hätte. Die Ver-
käuferin rechtfertigte sich damit, dass das 
Protokoll der seinerzeitigen Eigentümer-
versammlung zu den umfang reichen Unter-
lagen gehörte, die sie der Käuferin elektro-
nisch kurz vor Beurkundung des Kauf-
vertrags zur Verfügung gestellt hatte.
Laut dem Bundesgerichtshof hätte die Ver-
käuferin ausdrücklich auf die anstehende 
Sanierung und den ihr bekannten voraus-
sichtlichen Kostenumfang hinweisen müs-
sen. Sie konnte nicht ohne weiteres davon 
ausgehen, dass die Käuferin alle relevanten 
Unterlagen studiert hatte. Zwar sei es üblich, 
dass sich Kaufi nteressenten zumindest die 
Protokolle der Eigentümerversammlungen 
der letzten drei Jahre vorlegen lassen und 
diese darauf durchsehen, ob sich daraus 
Anhalts punkte für anstehende Sanierungs-
maßnahmen ergeben. Trotzdem müssen Ver-
käufer einer Immobilie in der Regel ungefragt 
auf eine ihnen bekannte anstehende Sanie-
rung hinweisen. Außerdem müssten sie ent-
sprechende Fragen der Kaufi nteressenten 
korrekt und vollständig beantworten. 
BGH
Urteil vom 15. 09. 2023
Az.: V ZR 77/22
Quelle: Wüstenrot & Württembergische AG
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